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EINLEITUNG

Die brandenburgischen Kommunen befinden sich — wie zahlreiche Stadte und Gemeinden in ganz Deutschland - in einer
historisch schwierigen finanziellen Situation. Wahrend die Anforderungen an die kommunale Ebene stetig wachsen, bleibt die
Entwicklung der Einnahmen deutlich hinter den steigenden Ausgaben zuriick. Insbesondere die Kosten fir Personal, soziale
Leistungen, Kindertagesbetreuung, Digitalisierung und weitere gesetzlich Ubertragene Aufgaben haben sich in den
vergangenen Jahren erheblich erhéht.

Gleichzeitig wurden den Kommunen durch Bundes- und Landesgesetzgebung zuséatzliche Aufgaben Ubertragen oder
bestehende Standards ausgeweitet, ohne dass eine vollstandige und dauerhafte Finanzierung sichergestellt wurde. Die Folgen
sind zunehmende Haushaltsdefizite, ein Riickgang kommunaler Investitionen, steigende Verschuldung sowie schwindende
finanzielle Gestaltungsspielraume.

Die Auswirkungen dieser Entwicklung sind bereits heute spirbar: Investitionen werden verschoben, notwendige Instand-
haltungen unterbleiben und freiwillige Leistungen geraten zunehmend unter Druck. Damit stehen nicht nur die Leistungsfahig-
keit der Kommunen, sondern auch die kommunale Selbstverwaltung als wesentliche Saule der Demokratie vor Ort auf dem
Spiel.

Vor diesem Hintergrund fordert der Stadte- und Gemeindebund Brandenburg wirksame MaBnahmen zur finanziellen
Stabilisierung der Kommunen. Der Stadte- und Gemeindebund Brandenburg unterstitzt die Forderung der kommunalen
Bundesverbande nach 30 Mrd. Euro jahrlicher Entlastung durch den Bund. Zudem ist auch das Land Brandenburg gefordert,
seinen Beitrag zur kommunalen Entlastung zu leisten. Die Kommunen sind zur Erflllung ihrer Aufgaben spurbar stéarker an den
Einnahmen des Landes Giber den kommunalen Finanzausgleich zu beteiligen.

Bund und Land missen die kommunale Ebene nachhaltig entlasten, das strikte Konnexitatsprinzip konsequent umsetzen — wer
Aufgaben {ibertragt, muss die Finanzierung sichern — und die Handlungsfahigkeit der Stidte, Gemeinden und Amter dauerhaft
gewahrleisten. Wo Kommunen nicht mehr handlungsfahig sind, leidet die Demokratie vor Ort — die kommunale
Selbstverwaltung muss finanziell unterlegt sein, um zu funktionieren. Dieses Positionspapier zeigt die zentralen
Herausforderungen auf und benennt konkrete politische Handlungserfordernisse.

I AUFBAU DIESES POSITIONSPAPIERS
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Unsere Kommunen Die Finanzlage Unsere Erwartungen
Die Struktur der Stidte Analyse der aktuellen Haushalts- Konkrete Forderungen des
e an, A undlder situation: Finanzierungssaldo, Stédte- und Gemeindebundes

' Steuereinnahmen, Ausgaben- Brandenburg an Bund und Land

Verbandsgemeinde im Land

Brandenburg entwicklung und Kassenkredit-

verschuldung.

GESAMTSTAATLICHE
VERANTWORTUNG

WAS KOMMUNEN LEISTEN HISTORISCHE DIMENSION

Stadte und Gemeinden sind die
Grundlage unseres Gemeinwesens.

Die brandenburgischen Kommunen
befinden sich in einer historisch
auBergewohnlich schwierigen
Finanzlage.

Ohne entschlossenes Gegensteuern
droht ein dauerhafter Verlust kom-

Kommunale Leistungen, die Burgerin- munaler Gestaltungsspielrdume und

nen und Birger als selbstverstandlich

- offentlicher Daseinsvorsorge.
erleben, geraten durch die Finanzlage

Der negative Finanzierungssaldo von
zunehmend unter Druck.

827 Mio. € im Jahr 2025 markiert
einen neuen Tiefstand - die Hand-
lungsfahigkeit vor Ort steht auf dem
Spiel.

Kommunale Finanznot ist gesamtstaat-
liche Verantwortung — ohne Handeln
von Bund und Land ist der Staat vor
Ort nicht mehr handlungsfahig.
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I. UNSERE STADTE, GEMEINDEN, KMTER UND VERBANDSGEMEINDE

Im Land Brandenburg gibt es 413 Stadte und Gemeinden. Die Stadte Brandenburg an der Havel, Cottbus, Frankfurt (Oder)
und die Landeshauptstadt Potsdam sind kreisfrei. Die Ubrigen 409 Stadte und Gemeinden gehdren einem der vierzehn
Landkreise an. 137 kreisangehorige Stadte und Gemeinden verfligen Uber eine eigene Verwaltung, die von einem direkt
von den Burgerinnen und Blrgern gewahlten hauptamtlichen Blrgermeister geleitet wird. 266 amtsangehdrige Stadte und
Gemeinden teilen sich eine gemeinsame Verwaltung - ein Amt. In Brandenburg gibt es 50 Amter und eine
Verbandsgemeinde mit vier verbandsgemeindeangehdrigen Gemeinden.

I LEISTUNGEN FUR DIE BRANDENBURGERINNEN UND BRANDENBURGER

Stadte und Gemeinden erfullen die Aufgaben der ortlichen Gemeinschaft. Dies sind essenzielle Leistungen fir die
Daseinsvorsorge und das tagliche Leben der Biirgerinnen und Biirger. Kommunale Leistungen werden in pflichtige und
freiwillige Aufgaben unterschieden. Die Aufgaben werden von rund 37.000 Beschéftigten in den Stadten, Gemeinden,
Amtern und der Verbandsgemeinde erfiillt.

PFLICHTIGE AUFGABEN (u. a.) FREIWILLIGE AUFGABEN (u. a.)

. Bau und Unterhaltung der GemeindestraBen: . Tragerschaft von Kindertagesstatten: Es gibt rund
Landesweit gibt es rund 26.200 Kilometer 1.000 Kindertageseinrichtungen in gemeindlicher
GemeindestraBen. Tragerschaft, in denen etwa 15.000 Mitarbeiterin-

. . . nen und Mitarbeiter ca. 106.000 Kinder taglich
[l Trigerschaft von Grundschulen: Die Stadte, betreuen.
Gemeinden und die Verbandsgemeinde sind
Trager von insgesamt 553 Schulen mit rund . Kommunaler Wohnungsbau: Dieser wird vielfach
177.000 Schilerinnen und Schiilern. durch eigene kommunale Wohnungsunternehmen
. L . organisiert.

[l Verantwortlichkeit fiir den Brandschutz: In einer
Vielzahl an Gemeinden wird dies durch die . Tragerschaft von Theatern, Museen und
freiwilligen Feuerwehren mit ihren landesweit rund Bibliotheken: In Brandenburg sind eine Vielzahl von
39.000 Kameraden als ehrenamtliche Einsatzkrafte Theatern, Museen und Bibliotheken in
wahrgenommen. gemeindlicher Tragerschaft.

B Ortiiche Ordnungsbehdrden der Gemeinden . Forderung von Sportvereinen: Die Gemeinden
erfiillen die Aufgabe, Gefahren fiir die 6ffentliche unterstiitzen Sportvereine finanziell und
Sicherheit oder Ordnung abzuwehren. organisatorisch, um Freizeit-, Gesundheits- und

N - . . . Bewegungsangebote zu férdern.
. Trager der ortlichen Jugendhilfe (kreisfreie

Stadte): stellen u. a. Angebote der Jugendarbeit, . Unterhalt von Schwimm- und Freibadern: Eine
Schulsozialarbeit, Hilfen zur Erziehung sowie der Vielzahl von Stadten und Gemeinden betreibt
Kindertagesbetreuung vor Ort sicher. eigene Schwimm- und Freibader fir Sport,

. o . , L Erholung und Schwimmausbildung.
. Gemeindefriedhofe: Die Gemeinden sind fir

Anlage, Verwaltung und Pflege des . Stadtepartnerschaften: Landesweit unterhalten die
Gemeindefriedhofs zustandig und sorgen fur brandenburgischen Gemeinden tber 150
wurdevolle Bestattungsmadglichkeiten sowie die vertraglich begriindete Partnerschaften zu anderen
Unterhaltung der Friedhofsanlagen. Gemeinden im Ausland.

selbstverstandlich. Die aktuell auBerordentlich schwierige Finanzlage fiihrt jedoch dazu, dass Umfang und
Qualitat vieler Leistungen eingeschrankt werden miissen, Angebote sich verteuern oder ganz entfallen. ()

Viele der dargestellten und weiteren Leistungen der Kommunen sind fir die Blirgerinnen und Blirger bislang I
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I1. DIE SCHWIERIGE FINANZLAGE DER BRANDENBURGISCHEN
KOMMUNEN

Die brandenburgischen Kommunen befinden sich in einer Haushaltskrise von historischem AusmaB. Die nachfolgend
dargestellten Kennzahlen belegen: Einnahmen und Ausgaben driften auseinander - mit unmittelbaren Folgen fir
Investitionen, Infrastruktur und die kommunale Daseinsvorsorge.

Ursachlich flr diese Lage ist zum einen die insgesamt schwache wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands, die sich auch
in einer verhaltenen Einnahmeentwicklung der Kommunen niederschlagt. Hinzu kommt, dass den Kommunen durch
Bundes- und Landesrecht fortlaufend weitere Aufgaben Ubertragen oder bestehende Anforderungen ausgeweitet werden,
ohne dass hierflr ein angemessener finanzieller Ausgleich erfolgt. Dadurch sind die kommunalen Haushalte in den
vergangenen Jahren zunehmend belastet worden.

Viele Kommunen arbeiten mittlerweile an der Grenze ihrer Leistungsfahigkeit. Sie sind gezwungen, Kassenkredite zur
Aufgabenerfillung in Anspruch zu nehmen und kdnnen zugleich deutlich weniger in notwendige Investitionen oder
Instandhaltungen investieren. Immer mehr Staddte und Gemeinden verfligen kaum noch Uber eigene finanzielle
Gestaltungsspielraume. Damit geraten die kommunale Selbstverwaltung und die Demokratie vor Ort zunehmend unter
Druck.

-827 Mio. € +155,7%

Negativer Finanzierungs- Anstieg
saldo

-11,1%

Riickgang

Kassenkreditverschuldung im Jahr
der Kommunen im Jahr 2025 2025 gegenliber Vorjahr von 64
Mio. € auf 164 Mio. € gestiegen

Sachinvestitionen 2025 (1,2 Mrd.
€) gegentiber 2024 (1,35 Mrd. €)
zurlckgegangen

I ENTWICKLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS

Die aktuell auBerordentlich schwierige Finanzlage der brandenburgischen Kommunen wird u. a. an der Entwicklung des
kommunalen Finanzierungssaldos deutlich. Im vergangenen Jahr 2025 Uberstiegen die Auszahlungen der Kommunen
ihre Einzahlungen um einen negativen Finanzierungssaldo von 827 Mio. Euro. Bereits im Jahr 2024 bezifferte sich der
Finanzierungssaldo auf ein Minus von rund 420 Mio. Euro.

Finanzierungssaldo der Landkreise, kreisfreien Stadte, kreisangehodrigen Stadte und
Gemeinden sowie der Amter und der Verbandsgemeinde im Land Brandenburg (in Mio. Euro)’

2022 -39

2023 +223

Das negative Finanzierungssaldo der Kommunen resultiert einerseits aus einer schwachen Entwicklung der Einnahmen,
insbesondere der Steuereinnahmen der Stadte und Gemeinden, und andererseits aus einem erheblichen Anstieg der
Ausgaben, insbesondere beim Personal und den Sozialleistungen.
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I1. DIE SCHWIERIGE FINANZLAGE DER BRANDENBURGISCHEN
KOMMUNEN

I GEMEINDLICHE EBENE VERZEICHNETE EIN MINUS VON 536,6 MIO. EURO
IM JAHR 2025

Im Jahr 2025 wiesen im Land Brandenburg 235 von insgesamt 464 Haushalten der kreisfreien Stadte, kreisangehdrigen
Stadte und Gemeinden, Amter, amtsangehérigen Gemeinden sowie der Verbandsgemeinde und ihrer
verbandsgemeindeangehdrigen Gemeinden ein negatives Finanzierungssaldo aus. Das Finanzierungssaldo dieser
betroffenen Kommunen belief sich insgesamt auf ein Minus von 536,6 Mio. Euro.

Das groBte Defizit verzeichnete die Landeshauptstadt Potsdam mit 91,4 Mio. Euro. Das Finanzierungssaldo der vier
kreisfreien Stadte lag im vergangenen Jahr zusammen bei minus 126,4 Mio. Euro.

Auch kreisangehdrige Stadte und Gemeinden verzeichneten teils deutlich negative Ergebnisse. So belief sich das

Finanzierungssaldo der Stadt Spremberg auf minus 25 Mio. Euro und das der Stadt Schwedt/Oder auf ein Minus von rund
28 Mio. Euro.

Bezogen auf die Einwohnerzahl fiel das Ergebnis in der Gemeinde Teichland mit rund 8.800 Euro je Einwohner am
schlechtesten aus. Es folgte die amtsangehdrige Gemeinde Neutrebbin mit rund 2.300 Euro je Einwohner.

Finanzierungssaldo der Stadte und Gemeinden
pro Einwohner in Euro™
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I1. DIE SCHWIERIGE FINANZLAGE DER BRANDENBURGISCHEN
KOMMUNEN

I STAGNIERENDE STEUEREINNAHMEN

Die Steuereinnahmen der Kommunen bilden die Basis fir die Finanzierung 6ffentlicher Aufgaben vor Ort. Sie setzen sich
vor allem aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer sowie Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer zusammen.

Die rechtliche Grundlage fir die Erhebung und Verteilung kommunaler Steuern findet sich insbesondere im Grundgesetz
(GG). Nach Art. 28 Abs. 2 GG wird den Gemeinden das Recht auf kommunale Selbstverwaltung garantiert. Hierzu gehort
auch die finanzielle Eigenverantwortung, die durch eigene Einnahmequellen gesichert werden soll. Konkret regelt Art. 106
GG die Verteilung des Steueraufkommens zwischen Bund, Landern und Gemeinden. Den Gemeinden stehen daher die
Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zu. Darlber hinaus stehen den Gemeinden insbesondere die
Ertrage aus der Grundsteuer und der Gewerbesteuer sowie das Recht, durch Hebesatze die Hohe der Grund- und
Gewerbesteuer festzulegen, zu.

-0,7 %

Riickgang

+1,5 % 5,4 %

Anstieg Riickgang

der Steuereinnahmen im Jahr 2026 der Gewerbesteuer 2025 gegen-
gegenuber 2025 Uber dem Jahr 2024 (1.360 Mio. €)
auf 1.287 Mio. €

der Steuereinnahmen im Jahr 2025
gegenuber 2024

Steuereinnahmen der Stadte und Gemeinden im Land Brandenburg (in Mio. Euro)?

Die Steuereinnahmen der Gemeinden sanken im

vergangenen Jahr 2025 gegeniiber dem Vorjahr 2024 2021 2:392
um 0,7 Prozent. Mit rund 3,08 Mrd. Euro im Jahr 2025 2022 2.553
lagen sie damit lediglich um 3,8 Prozent Gber dem Wert 2023 2,968

von 2,97 Mrd. Euro im Jahr 2023.
2024 3.106

Nach den aktuellen Ergebnissen der Mai-Steuerschatz- 2025 3.083
ung 2026 werden die Steuereinnahmen der branden- 2026+
burgischen Stadte und Gemeinden im laufenden Jahr

gegeniiber 2025 lediglich um 1,5 Prozent auf insgesamt * Schatzungsergebnls gemas
313 Mrd. E tei Mai-Steuerschdtzung 2026
, rd. Euro steigen.

I SCHWANKENDE GEWERBESTEUEREINNAHMEN

Insbesondere die Gewerbesteuer hangt stark von der wirtschaftlichen Entwicklung der ansassigen Unternehmen ab. Hohe
Steuereinnahmen ermoglichen Investitionen in die kommunale Infrastruktur und stiarken die Attraktivitat eines
Standortes fiir Biirger und Unternehmen. Gleichzeitig kdnnen sinkende Steuereinnahmen die Handlungsspielraume einer
Kommune erheblich einschranken und zu EinsparmaBnahmen flihren. Daher kommt den kommunalen Steuereinnahmen
eine zentrale Rolle fir die finanzielle Stabilitéat und die langfristige Entwicklung von Stéadten und Gemeinden zu.

Das Gewerbesteueraufkommen der Kommunen im Land Brandenburg ist zudem sehr unterschiedlich ausgepragt.
Besonders Kommunen im Berliner Umland profitieren bisher von ihrer attraktiven Lage und einer starkeren wirtschaftlichen
Entwicklung, wodurch hdhere Gewerbesteuereinnahmen erzielt werden konnten. Dagegen sind viele Gemeinden in den
landlichen Regionen starker von Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich abhangig.

Sinkende Steuereinnahmen schrianken die kommunalen Handlungsspielrdume ein. Weniger Einnahmen I
([

bedeuten weniger Investitionen in Infrastruktur, Bildung, Sicherheit und Daseinsvorsorge.
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I1. DIE SCHWIERIGE FINANZLAGE DER BRANDENBURGISCHEN
KOMMUNEN

I MINDEREINNAHMEN IM KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICH IM JAHR 2026

Die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind neben den Steuereinnahmen eine zentrale Einnahmequelle
der Kommunen zur Erfillung ihrer Aufgaben. Der kommunale Finanzausgleich dient der finanziellen Sicherstellung der im
Grundgesetz verankerten kommunalen Selbstverwaltung (Art. 28 GG). Art. 106 Abs. 7 GG verpflichtet demnach die Lander
dazu, die Gemeinden und Landkreise an ihren Steuereinnahmen zu beteiligen.

Daran anknlipfend verpflichtet die Verfassung des Landes Brandenburg (Art. 99 LV) das Land dazu, durch einen
Finanzausgleich daflir zu sorgen, dass die Gemeinden und Gemeindeverbande im Land Brandenburg ihre Aufgaben
erflllen kénnen.

Die Aufstockung der finanziellen Mittel verfolgt das Ziel, den Kommunen eine bedarfsgerechte Wahrnehmung ihrer
Aufgaben zu ermdoglichen. Darliber hinaus soll durch eine ausgewogene Verteilung der Finanzmittel zwischen den
kommunalen Ebenen und den einzelnen Gemeinden ein Ausgleich bestehender Unterschiede geschaffen und die
Herstellung gleichwertiger Lebensverhaltnisse im gesamten Land unterstitzt werden.

22,43 % -467,6 Mio. € Art. 99

Verbundquote seit 2021 Kiirzungen zu Gunsten Verfassung des Landes Bbg.

Anteil der Kommunen an den Ein- des Landes ,Das Land sorgt durch einen Finanz-
nahmen des Landes Brandenburg im Kommunalen Finanzausgleich im ausgleich daftir, dass die Gemein-
Zeitraum 2022-2026 den und Gemeindeverbdnde ihre
Aufgaben erfiillen kénnen.”

Die Zuweisungen tragen somit zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhéltnisse bei und schaffen die finanzielle
Grundlage fur die Erfullung pflichtiger und freiwilliger Aufgaben der Kommunen. Damit leisten sie einen wesentlichen
Beitrag zur Leistungsfahigkeit und finanziellen Stabilitdt der kommunalen Ebene.

Die Verbundquote, der Anteil der Kommunen an den Einnahmen des Landes, betragt in Brandenburg seit dem Jahr 2021
22,43 Prozent. Die sich aus der Verbundquote ergebende Verbundmasse wurde in den Jahren 2022 bis 2026 durch
Abzilige zu Gunsten des Landes splrbar gemindert. Das Land behalt demnach in den Jahren 2022 bis 2026 insgesamt
rund 467,6 Mio. Euro ein. Der Abzug zu Gunsten des Landes wurde fiir das laufende Jahr 2026 nochmals deutlich erhéht
und beziffert sich auf 147,6 Mio. Euro. In der Folge erhalten die Kommunen im Land Brandenburg im Jahr 2026 deutlich
weniger Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich. Die Verbundmasse fallt im laufenden Jahr mit 2,6 Mrd. Euro um
rund 140 Mio. Euro geringer aus als im Jahr 2025.

Kiirzungen im kommunalen Finanzausgleich Entwicklung der Verbundmasse (in Mio. Euro)?®
zu Gunsten des Landes (in Mio. Euro)
(Vorwegabziige gemaB § 3 Abs. 1 BbgFAG)

147,6

bagy 2602 2581 2748 5606
2 220

I I I I I 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0,0

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Die Kommunen sind zur Erfiillung ihrer Aufgaben starker an den Einnahmen des Landes iiber den I

kommunalen Finanzausgleich zu beteiligen. °
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I1. DIE SCHWIERIGE FINANZLAGE DER BRANDENBURGISCHEN

I STEIGENDE AUSGABEN

Wahrend die  Steuereinnahmen der
Kommunen zuletzt sogar zurickgingen,
stiegen die Ausgaben der Kommunen
insbesondere fur das Personal und fir
soziale Leistungen erheblich an. Die Per-
sonalausgaben stiegen im Zeitraum von
2020 bis 2025 durchschnittlich pro Jahr um
6,2 Prozent. Die Ausgaben fir Sozial-
leistungen stiegen im gleichen Zeitraum
durchschnittlich pro Jahr sogar um 7,75
Prozent.

Vergleich Einnahmen und Ausgaben @ p.a. 2020 - 2025*

Sozialleistungen BIVER

Personal BEIWAZS

Steuereinnahmen +2,6 %

Die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben 6ffnet sich - Kommunen geraten finanziell unter Druck.

I STEIGENDE BEDARFE VON KITAS IN FREIER TRAGERSCHAFT BELASTEN

DIE KOMMUNEN

Die brandenburgischen Stidte, Gemeinden und Amter betreiben 1.049 der insgesamt 2.036 Kitas im Land - sie stellen rund
130.000 Betreuungsplatze bereit und beschaftigen lber 15.200 Personen. Zusatzlich gleichen sie stetig wachsende
Fehlbedarfe freier Trager aus und stellen Grundstiicke sowie Gebaude fiir landesweit 987 Einrichtungen in freier
Tragerschaft bereit. Diese Leistungen erfolgen unter erheblichem Haushaltsdruck und gehen zu Lasten von Investitionen in

Infrastruktur, Bildung und Klimaschutz.

419 Mio. €

Gesamtausgaben im Jahr
2025

ffur Kitas in freier Tragerschaft

KOMMUNALE PFLICHTAUFGABEN

@ Bereitstellung von Grundstiicken und Gebiuden

] Fehlbedarfsfinanzierung freier Trager

2.916 €

Kosten pro Platz im Jahr
2025

u.a. flr padagogisches Personal,

Verwaltungsaufwendungen

+60 %

Anstieg 2020-2025

der Fehlbedarfsfinanzierung von
153,8 auf 246,7 Mio. €

(V] Bewirtschaftung und Erhaltung der Einrichtungen

@ Sicherstellung des laufenden Kita-Betriebs

GESETZLICHER AUSGLEICH
Kein gesetzlicher Mehrbelastungsausgleich
Kein finanzieller Ausgleich durch das Land

Keine Entlastung der kommunalen Haushalte

Keine Planungssicherheit
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I1. DIE SCHWIERIGE FINANZLAGE DER BRANDENBURGISCHEN
KOMMUNEN

I WACHSENDE ZUSCHUSSE AN FREIE KITA-TRAGER BELASTEN DIE
KOMMUNALEN FINANZEN

Entwicklung der Ausgaben der Stadte, Gemeinden,
Amter und der Verbandsgemeinde fiir Kitas in freier
Tragerschaft (in Mio. Euro)®

246,7

250
Die Fehlbedarfsfinanzierung in der Kinder-
200 tagesbetreuung wachst dynamisch und hat
sich von einer Ausnahme zur Regel ent-
[ wickelt. Die steigenden Pro-Kopf-Kosten
verschérfen den finanziellen Druck auf die

100 Kommunen erheblich
50
m Bewirtschaftungs-/Erhaltungskosten fir Ge-

badude und Grundstiicke (§ 16 Abs. 3 S. 1 KitaG)

0

®m Fehlbedarfsfinanzierung freier Trager
2020 2023 2025 (§ 16 Abs. 3 S. 2 KitaG)

Hohe und Zusammensetzung der Fehlbedarfs-
finanzierung pro belegtem Platz (in Euro)®

3.000 2.916,37 I Zuschuss der Standortgemeinde zu den Kosten des
notwendigen padagogischen Personals
2.500 Verpflegung, Frihstlick, Vesper & Getranke
2.082,14 Fort- & Weiterbildung, Supervision, Praxisberatung
2.000 1.835,78
Spiel- und Beschaftigungsmaterial
1,500 Nicht-grundstlicks-/gebaudebezogene Versicherungen

I Verwaltungsaufwendungen

1.000 - J} Ersatz/Ergénzung Einrichtungsgegensténde

— I Waschereinigung, Sanitarbedarf, Pflegebedarf

500 | | I

B Beitrige fiir Verbande

0,00

1

2020 2023 2025 Sonstiges

Das Land muss einen verbindlichen Mehrbelastungsausgleich fiir die den Kommunen Ubertragenen Kita-
Aufgaben schaffen und die Fehlbedarfsfinanzierung grundlegend reformieren. Die Fehlbedarfsfinanzierung
{

hat sich zur Regelfinanzierung fehlentwickelt.
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I1. DIE SCHWIERIGE FINANZLAGE DER BRANDENBURGISCHEN
KOMMUNEN

I JEDER ZWEITE EURO FEHLT FUR NOTWENDIGE INVESTITIONEN

Den brandenburgischen Stidten, Gemeinden und Amtern fehlen 2024-2027 insgesamt rund 7,49 Mrd. Euro - jahrlich 1,87
Mrd. Euro (727 Euro je Einwohnerin und Einwohner) - fiir notwendige Investitionen. Der Gesamtinvestitionsbedarf betragt
rund 15,2 Mrd. Euro, davon ist nur knapp die Halfte durch die Finanzplanung gedeckt. In zentralen Bereichen wie Strafen,
Schulen und Brandschutz Gbersteigt der Bedarf die geplanten Mittel um ein Vielfaches.

727 €

15,2 Mrd. €

Gesamtinvestitionsbedarf

2024-2027

davon nur 51 % durch die Finanz-
planung der Kommunen gedeckt

1,87 Mrd. €

pro Jahr

zusatzlicher Investitionsbedarf

Zusatzlicher Investitionsbedarf 2024-2027 nach Bereichen (in Mio. Euro)’

pro Einwohner/Jahr

fehlende Investitionsmittel

Gesamtinvestitionsbedarf der
Stadte, Gemeinden und Amter
im Durchschnitt pro Jahr®

o I 422,
Verwaltungsgebaude 105,6
Brand- und Katastrophenschutz T S
' 1.872 Mio. €
IT-Infrastruktur (Verwaltung) 3758'8 49,1% (fehlend)
Schulen N '.263,0
320,8
: o I 5457
Kindertageseinrichtungen 136.4
. o BB
Kultur- und Jugendeinrichtungen 132.4 ca. 3,81
Mrd. Euro
Sportstatten, Bader 159,1 636,2
Gesundheitsinfrastruktur | INEGEGEEE 317,0
(Krankenhauser, Pflege) 79,3
q I 583,9
Wohnungswirtschaft 146,0
N 59,7 1:937 Mio. €
StraBen und Verkehrsinfrastruktur 3979 el 50,9 % (geplant)
. 527
OPNV 45,7
[l Geplante Investitionen
Energieversorgung 5154'8 (mittelfristige Finanzplanung)
Wasserver- und -entsorgung I 2620 I insgesamt (2024 bis 2027) I Zusatzlicher Investitionsbedarf
65,5 e (ungedeckt)
durchschnittlich pro Jahr
Sonstiges (Stadtebau, NN 3340
Grinflachen, Friedhofe, Abfall) 83,5

Die Ausgaben der Kommunen fir Sachinvestitionen fielen im Jahr 2025 mit 1,2 Mrd.
Euro gegeniiber dem Jahr 2024 mit 1,35 Mrd. Euro um rund 11,1 Prozent niedriger aus.

1,1 %

Brandenburgs Stidte, Gemeinden, Amter und die Verbandsgemeinde kénnen notwendige Investitionen I

nicht aus eigener Kraft stemmen. Weniger Investitionen heute bedeuten héhere Kosten morgen: Marode
StraBen, sanierungsbediirftige Schulen und veraltete Infrastruktur werden zur Dauerlast. ®
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I1. DIE SCHWIERIGE FINANZLAGE DER BRANDENBURGISCHEN
KOMMUNEN

I ALARMIERENDE ENTWICKLUNG DER KASSENKREDITVERSCHULDUNG

Die schwierige Finanzlage zeigt sich zudem in der Entwicklung der Verschuldung, insbesondere der Kassen-
kreditverschuldung. Erstmals seit 2017 stieg die Kassenkreditverschuldung der Kommunen im Land Brandenburg im
Vergleich zum Vorjahr an. Die Kassenkreditverschuldung der brandenburgischen Kommunen wuchs spurbar im Jahr 2025
gegeniiber dem Vorjahr 2024 von 64 Mio. Euro um rund 100 Mio. Euro auf 164 Mio. Euro (+155,7 Prozent).

Kassenkreditverschuldung der Kommunen im Land Brandenburg (in Mio. Euro)®

450 ~389
350

250

150

50

2020 2021 2022 2023 2024 2025

FAZIT

Die beschriebenen Entwicklungen verdeutlichen: Brandenburgs Kommunen sind an einer Grenze angelangt.
Steigende Pflichtausgaben, stagnierende Einnahmen, wachsende Kassenkredite und riicklaufige Investitionen

gefahrden die kommunale Handlungsfahigkeit und damit die Daseinsvorsorge fiir die gesamte Bevoélkerung.
Ohne entschlossenes Handeln von Bund und Land droht eine dauerhafte Schwachung der kommunalen
Selbstverwaltung.
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IIl. ERWARTUNGEN DES STADTE- UND GEMEINDEBUNDES
BRANDENBURG

Bund und Land stehen in gemeinsamer Verantwortung, die kommunale Ebene wirksam, dauerhaft und systematisch zu
entlasten. Neben einer auskdmmlichen Finanzausstattung braucht es zugleich einen konsequenten Abbau burokratischer
Belastungen sowie eine Rickfiuihrung Gberzogener Standards im Bundes- und Landesrecht. Nur so lassen sich kommunale
Handlungsfahigkeit, Investitionskraft und birgerschaftliche Selbstverwaltung in den Stadten und Gemeinden dauerhaft
sichern.

‘ 1 FINANZIELLE ENTLASTUNG UND STABILISIERUNG

Die Finanzlage der Kommunen wird wesentlich dadurch verschdrft, dass der Bund in den vergangenen Jahren
zusatzliche Aufgaben Ubertragen und Standards ausgeweitet hat, ohne einen entsprechenden dauerhaften
Ausgleich sicherzustellen. Erforderlich ist deshalb eine strukturelle finanzielle Entlastung der kommunalen
Ebene.

30 Mrd. € jahrlich

Der Stadte- und Gemeindebund Brandenburg unterstitzt ausdriicklich die Forderung der Bundesvereinigung

der kommunalen Spitzenverbidnde (Deutscher Landkreistag, Deutscher Stadte- und Gemeindebund,
Deutscher Stadtetag) im Rahmen des Aktionstages ,KOMMUNEN AM LIMIT" nach einem finanziellen
Entlastungs- und Stabilisierungsbetrag des Bundes in H6he von insgesamt 30 Mrd. € jahrlich.

2 BSP.: SOZIALE PFLEGEVERSICHERUNG

Im Bereich der Pflege steigen die kommunalen Belastungen seit Jahren tiberproportional.

Der vom Bundesministerium flir Gesundheit vercéffentlichte Gesetzentwurf zur Neuordnung der
Pflegeversicherung — Pflegeneuordnungsgesetz (PNOG) ist in seiner derzeitigen Fassung abzulehnen, da dieser
zu einer Verlagerung finanzieller Risiken von der sozialen Pflegeversicherung auf die Hilfe zur Pflege und damit
auf die kommunale Ebene fiihrt:

» Die vorgesehene Verschiebung der Leistungszuschlage in der stationaren Pflege ist zurlickzunehmen und die
Eigenanteile der Pflegebediirftigen durch einen Sockel-Spitze-Tausch wirksam zu begrenzen.

» Die Pflegebegleitung und weitere kommunale Steuerungsaufgaben durfen nur bei einer auskdémmlichen
Finanzierung, praktikablen Umsetzungsregelungen und unter Einbeziehung bestehender kommunaler Strukturen
eingeflihrt werden.

» Die hausliche Pflege ist durch den Erhalt flexibler Unterstiitzungsleistungen sowie einer angemessenen
Absicherung pflegender Angehdériger zu stérken, um zusatzliche Belastungen der stationaren Pflege und der
Sozialhilfetrager zu vermeiden.

» Zusatzlich wird erwartet, dass z. B. die verpflichtende Einvernehmensherstellung zwischen den Vertragsparteien
zur Hohe der Vergutungskirzungen aufgrund von gesetzlichen oder vertraglichen Pflichtverletzungen der
Einrichtungen (§ 115 Abs. 3 SGB XI) abgeschafft wird. Bei festgestellten Pflichtverletzungen muss eine schnelle
und wirksame Sanktionierung durch die Kostentrager moglich sein.
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IIl. ERWARTUNGEN DES STADTE- UND GEMEINDEBUNDES
BRANDENBURG

3 BSP.: EINGLIEDERUNGSHILFE NACH DEM SGB IX

Die Eingliederungshilfe leistet einen wesentlichen Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit
Behinderungen. Gleichzeitig sind die Ausgaben in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen, wdhrend die
Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes zu einem deutlichen Anstieg des Verwaltungsaufwands gefiihrt hat.
Aus kommunaler Sicht bedarf es daher einer Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe, die Teilhabe sichert,
Biirokratie abbaut und die finanzielle Tragfdhigkeit der Leistungssysteme gewdhrleistet.

» Bund und Lander mussen die steigenden Ausgaben der Eingliederungshilfe vollstandig und dynamisch
kompensieren sowie wirksame MaBnahmen zur Begrenzung der Ausgabendynamik ergreifen.

» Zusatzliche Leistungsanspriche und neue Zustandigkeiten, insbesondere die sogenannte ,Inklusive Losung”,
dirfen nicht zu weiterem Verwaltungsaufwand und finanziellen Mehrbelastungen der Kommunen fiihren.

» Die Verfahren der Bedarfsermittlung, Gesamt- und Teilhabeplanung sowie das Vertragsrecht sind deutlich zu
vereinfachen und zu entbirokratisieren, um personelle Ressourcen effizienter einsetzen zu kénnen.

» Die kommunalen Steuerungs- und Priifungsrechte sind zu stérken, insbesondere durch eine verbindliche
Sozial- und Bedarfsplanung, anlasslose Qualitatsprifungen sowie wirksame Instrumente zur Steuerung von
Leistungsangeboten und Vergltungen.

‘ 1 BSP.: FINANZEN

Die aktuelle Finanzlage der brandenburgischen Kommunen erfordert kurzfristige Stabilisierung und
strukturelle Verbesserungen im kommunalen Finanzausgleich. Das Land muss die kommunale
Finanzausstattung stdrken und das strikte Konnexitdtsprinzip konsequent beachten.

Starkung des kommunalen Fiananzausgleiches

Die Kommunen sind zur Erflllung ihrer Aufgaben starker an den Einnahmen des Landes Uber den
kommunalen Finanzausgleich zu beteiligen

Wer bestellt, der muss bezahlen

Das strikte Konnexitatsprinzip in der Landesverfassung ist zu wahren - ,Wer bestellt, der muss bezahlen".

> Erleichterung bei der Kreditgenehmigung zur Starkung der Handlungsfahigkeit der Kommunen (Vereinfachung
der Anforderungen an dauernde Leistungsfahigkeit in der Kommunalen Haushalt- und Kassenverordnung).

» Abbau des Umfangs der Jahresabschliisse der Kommunen bzw. Uberfiihrung der Vorschriften nach dem
Jahresabschlussbeschleunigungsgesetz ins Dauerrecht.

» Reduzierung der Nachweispflichten in Forderverfahren.
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IIl. ERWARTUNGEN DES STADTE- UND GEMEINDEBUNDES
BRANDENBURG

2 BSP.: BRAND- UND KATASTROPHENSCHUTZ

Der Brandschutz gehért zu den zentralen Pflichtaufgaben der Kommunen und ist eine wesentliche Voraus-
setzung flir die Sicherheit der Blirgerinnen und Biirger. Die Stddte und Gemeinden tragen die Verantwortung
fuir die Ausstattung, Unterhaltung und Einsatzbereitschaft der Feuerwehren, die in Brandenburg tiberwiegend
durch ehrenamtliche Einsatzkrdfte gewdbhrleistet werden. Gleichzeitig steigen die Kosten flir Fahrzeuge,
Ausrlistung, Feuerwehrgerétehduser, Ausbildung sowie die Erfiillung gesetzlicher Anforderungen
kontinuierlich an und belasten die kommunalen Haushalte zunehmend.

» Die Starkung der ehrenamtlichen, biirgerschaftlichen und gemeindlichen Strukturen der Freiwilligen Feuerwehren
ist die Grundlage fir einen funktionierenden und effektiven Brandschutz.

» Die auskdmmliche Finanzierung im Brandschutz fiir die 6rtlichen Aufgabentrédger muss abgesichert werden.

3 BSP.: SCHULE

Gute Schulen sind eine zentrale Voraussetzung flir die Zukunftsfdhigkeit des Landes. Das Land muss sowohl
die personellen Voraussetzungen sichern als auch die gemeindlichen Schultrdger bei Investitionen und der
Digitalisierung stérker unterstitzen.

> Die Schulsozialarbeit ist durch das Land unter Wahrung des strikten Konnexitatsprinzips zu finanzieren.

» Aufstockung der Ko-Finanzierung des Landes fiir kommunale Investitionen in schulische IT-Infrastruktur im
Rahmen des Digitalpakts 2.0 Uber die mit dem Bund vereinbarte Mindestsumme hinaus.

» Blrokratiearme Vergabe der Fordermittel im Rahmen des Digitalpakts 2.0 im Wege von Zuweisungen gemaB §
115a BbgSchulG.

» Beteiligung des Landes an den Kosten, die den Schultragern aus dem Betrieb, der Instandhaltung und dem
Support der schulischen IT-Infrastruktur entstehen.

» Ubernahme der Kosten — auch der fiir Instandhaltung und Support - fiir digitale Lehrerendgeréte durch das Land.

4 BSP.: KINDER- UND JUGENDHILFE

Insbesondere im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe steigen die Ausgaben der Landkreise und kreisfreien
Stddte erheblich an. Dies ist die sozialrechtliche Kostenart mit den hdchsten Steigerungsraten, wobei der
Anstieg der Kosten mit einem Sinken der Fallzahlen einhergeht — also durch eine Verteuerung der Platzkosten
bedingt ist.

» Zusammenfuhrung von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe fir junge Menschen
mit Behinderungen (sog. Inklusives Jugendamt) nur bei vollstandiger Finanzierung der Kosten durch den Bund.

» Reduktion burokratiebedingter Kosten der ortlichen Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe bei der Geltendmachung
von Mehrbelastungsausgleichen nach § 149 BbgKJG durch gesetzliche Ermdglichung von Kostenpauschalen.

» Zeitnahe Evaluation aller Erfiillungsstandards nach dem BbgKJG, die Uber die Vorgaben des SGB VI
hinausgehen — mit dem Ziel der Ermittlung von Standards, deren Beibehaltung nicht durch entsprechende
Wirksamkeitsverbesserungen gerechtfertigt ist.
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IIl. ERWARTUNGEN DES STADTE- UND GEMEINDEBUNDES
BRANDENBURG

5 BSP.: KINDERTAGESBETREUUNG

Die Kosten der Kommunen fiir die Kindertagesbetreuung steigen erheblich an. Notwendig sind deshalb eine
hoéhere Beteiligung des Landes sowie MaBnahmen zur Entblirokratisierung.

» Erhdhung des Landesanteils an der gesetzlichen Kita-Finanzierung.

» Ermoglichung der kostendeckenden Refinanzierung der Versorgung mit Nahrung und Getranken durch das
Essengeld.

» Abschaffung der Fehlbedarfsfinanzierung durch die Standortgemeinden, zumindest aber MaBnahmen zur
Kostendampfung, wie z. B. Besserstellungsverbot.

» Starkeres Engagement des Landes flir die ganztagige Férderung von Grundschulerinnen und -schilern durch
Ausweitung schulischer Ganztagsangebote.

» Reduktion burokratiebedingter Kosten fur ortliche Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe und Kita-Trager durch
erhebliche Vereinfachung der gesetzlichen Voraussetzungen fir die Kita-Finanzierung.

» Vereinfachte Ermdglichung der Nutzung vorhandener Schulgebaude fiir Hortzwecke durch Angleichung der
Genehmigungsvoraussetzungen aus dem Baurecht und dem Recht der Kinder- und Jugendhilfe.

6 BSP.: KOMMUNALVERFASSUNG UND RECHTE DER BURGERMEISTERINNEN

Eine leistungsfdhige kommunale Ebene braucht klare Zustdndigkeiten, starke Hauptverwaltungsbeamte und
rechtssichere Organisationsstrukturen. Die Kommunalverfassung sollte deshalb konsequent auf Praxis-
tauglichkeit, Entscheidungsfdhigkeit und kommunale Selbstverwaltung ausgerichtet werden.

7 BSP.: RETTUNGSDIENST UND GESUNDHEIT

Die Finanzierung des Rettungsdienstes in Brandenburg ist vielerorts nicht auskémmlich, sodass Landkreise und
kreisfreie Stddte entstehende Defizite aus ihren Haushalten ausgleichen miissen. Da diese Kosten mittelbar
auch Uber die Kreisumlage von den kreisangehérigen Stddten und Gemeinden getragen werden, verschdérft
sich die ohnehin angespannte kommunale Finanzlage zusdatzlich.

> Die Finanzierung des Rettungsdienstes hat ohne kommunalen Zuschuss zu erfolgen.

» Einer schleichenden Aufgabenilibertragung der medizinischen Versorgung auf die gemeindliche Ebene ist
entgegenzutreten. Die geplante landesrechtliche Anderung, wonach Kommunen selbstschuldnerische
Bilirgschaften fiir Erwerb und Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) leichter libernehmen
kénnen (§ 3 BGBAG-SGB V-Entwurf), wird kritisch bewertet.
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IIl. ERWARTUNGEN DES STADTE- UND GEMEINDEBUNDES

BRANDENBURG

8 BSP.: DIGITALISIERUNG
UND IT- SICHERHEIT

Digitalisierung ist ein zentraler Hebel fir
leistungsféhige, blirgernahe und wirtschaftliche
Verwaltung. Damit Kommunen diese Potenziale
ausschépfen kénnen, braucht es verldssliche
Finanzierung, gemeinsame Standards, mitnutz-
bare Landeslésungen und rechtssichere Rah-
menbedingungen — auch fiir den Einsatz von KI.

» Die Finanzierung von Digitalisierungsvorhaben ist
zu verstetigen. Eine auskdmmliche und dauerhafte
Finanzierung seitens des Landes starkt die
vorausschauende Planung und vermeidet
Unsicherheiten. Auch hinsichtlich der
Ubertragenen Aufgaben des Bundes sollte sich
das Land Brandenburg weiterhin fiir eine
vollsténdige Ausfinanzierung einsetzen.

» IT-Basiskomponenten sind um weitere IT-

Komponenten und Softwareldésungen zu erweitern.

Werden Landeslésungen entwickelt, sollte von
Anfang an die Mitnutzungsmaoglichkeit der
Kommunen geprift werden.

» Unsicherheiten zum Einsatz von Kl-Ldsungen in
den Verwaltungen sollten durch klare
Rahmenbedingungen abgebaut werden.

» Aufgrund der aktuellen Sicherheitslage im IT-
Bereich bedarf es einer verstarkten
Zusammenarbeit des Landes mit den Kommunen.

10 BSP.: ORDNUNG UND RECHT

o) BSP.: AUFNAHME UND INTEGRA-

TION VON FLUCHTLINGEN

Integration findet vor Ort statt. Die Kommunen
schaffen die Voraussetzungen fiir Teilhabe,
soziale Stabilitat und gesellschaftlichen
Zusammenhalt. Es bedarf klarer Zustéindigkeiten,
verlasslicher Standards und auskémmlicher
Finanzierung im Einklang mit dem Konnexitéts-
prinzip.

Im Hinblick auf den geplanten Erlass eines Bran-
denburgischen Integrationsgesetzes wird erwartet,
dass die Integration als Pflichtaufgabe der
Landkreise und kreisfreien Stadte definiert wird.

Unter Beachtung des strikten Konnexitatsprinzips
ist eine sichere und auskémmliche Finanzierung
sicherzustellen. Den Landkreisen und kreisfreien
Stadten soll eine Integrationspauschale gewahrt
werden.

Kreisangehorige Stadte und Gemeinden, die sich
dem Thema Integration widmen, missen
verpflichtend einen hinreichenden Teilbetrag
erhalten.

Die ab 2027 vorgesehene Streichung der
Migrationssozialarbeit Il (MSA Il) muss riickgangig
gemacht und durch eine verlassliche, regelhafte,
pauschale Erstattungsleistung des Landes ersetzt
werden.

Die Anerkennung von auslandischen Fachkraften
soll weiter vereinfacht werden.

Die ortlichen Ordnungsbehdrden erflillen bereits heute ein breites Aufgabenspektrum. Angesichts der ange-
spannten kommunalen Finanzlage und knapper Personalressourcen dlirfen keine zusdtzlichen Aufgaben oder
Volizugslasten ohne tragfdhige landesrechtliche Lésungen auf die Kommunen verlagert werden.

» Der Entwurf zum Laden6ffnungsgesetz, der Smart Stores per ordnungsbehdrdlicher Verordnung auBerhalb der
reguldren Offnungszeiten zulassen will, wird abgelehnt. Der hohe Mehraufwand fiir jede einzelne Gemeinde ist
nicht vertretbar — das Land sollte stattdessen eine einheitliche verbindliche Regelung treffen.

» Keine Ausweitung der Erméachtigungsgrundlage zur Bewaffnung von Ordnungsbehdrdenmitarbeitern mit

Schlagstocken oder Tasern.

» Kein neues Gefahrtiergesetz, das Ordnungsbehdrden und Fundbiiros zusatzlich belastet.

» Keine Ausweitung der Zustandigkeit der Ordnungsbehdrden flir Fundsachen und Fundtiere — insbesondere

Fundkatzen — durch einen neuen Landeserlass.
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IIl. ERWARTUNGEN DES STADTE- UND GEMEINDEBUNDES
BRANDENBURG

1 BSP.: TOURISMUS UND 12 BSP.: WOHNUNGS- UND
ERHOLUNGSORTE STRBENBAU
Der Tourismus ist in vielen Stddten, Gemeinden Steigende Baukosten und rechtliche Vorschriften
und Regionen Brandenburgs ein bedeutender setzen die Kommunen im StraBenbau unter
Wirtschafts- und Standortfaktor. Kommunen Druck. In einer Vielzahl von brandenburgischen
bendtigen rechtssichere  Méglichkeiten  zur Stadten und Gemeinden existiert erheblicher
Finanzierung sowie einen Abbau von Nachweis- Wohnbaubedarf.  Erforderlich  sind  sowohl!
und Dokumentationspflichten. rechtliche Entlastungen als auch gezielte
Unterstlitzung des Landes bei investiven und
» Kein Verbot oder Einschrankung der Erhebung strukturellen Herausforderungen.

von Betten- und Verpackungssteuer oder

sonstigen touristischen Abgaben. » Wohnbauférderung ist auszuweiten.

» Vereinfachung der Erhebung von Gaste- und
Tourismusbeitragen durch Erleichterung der
Berechnung der Beitragshdohe bzw. der hierfir
notwendigen Ermittlung der tatsachlichen
Kosten.

» In § 9a Abs. 2 BbgStrG soll flr Stadte mit mehr
als 50.000 Einwohnern die Pflicht entfallen, die
StraBenbaulast fir Ortsdurchfahrten von
Landes- und KreisstraBen zu tragen.

» Das System des Mehrbelastungsausgleichs
infolge der Abschaffung der StraBenausbau-
beitrage sollte bedarfsgerechter reformiert werden.

» Vereinfachung der Anerkennungsvoraussetzung-
en flr staatlich anerkannte Kurorte nach dem
Brandenburgischen Kurortegesetz durch Redu-
zierung der Nachweis- und Dokumentations-
pflichten.

13 BSP.: LANDESENTWICKLUNG, LANDLICHE ENTWICKLUNG UND STADTEBAU

Eine zukunftsfdhige Landesentwicklung muss gleichwertige Lebensverhdltnisse in allen Teilrdumen
Brandenburgs sichern. Dafiir braucht es stdrkere Entwicklungsspielréume fiir die Kommunen, verldssliche
Forderinstrumente und eine Stddtebauférderung, die den Herausforderungen des demografischen Wandels,
des Klimaschutzes und der Mobilitdt gerecht wird.

» Die Beibehaltung von LEADER ist fiir die Entwicklung des landlichen Raums unverzichtbar. Der Stadte- und
Gemeindebund Brandenburg beobachtet die strukturellen Veranderungen in der EU-F&rderpolitik mit Sorge -
LEADER darf im mehrjahrigen Finanzrahmen 2028-2034 nicht wegfallen.

» Stadte und Gemeinden im Weiteren Metropolenraum und in den Achsenzwischenraumen brauchen starkere
Eigenentwicklungsmdglichkeiten. Grundzentren sind bei einer Fortschreibung der Landesplanung als
Kategorie zentraler Orte anzuerkennen.

» Die Flachenbevorratung durch die Gemeinden ist durch das Land zu unterstutzen. Der Erwerb von
Grundstlicken — insbesondere landwirtschaftlicher Flachen — durch Gemeinden ist zu erleichtern.

» Die Stadtebauforderung ist als Gemeinschaftsprojekt langfristig zu sichern.
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	EINLEITUNG
	Die brandenburgischen Kommunen befinden sich – wie zahlreiche Städte und Gemeinden in ganz Deutschland – in einer historisch schwierigen finanziellen Situation. Während die Anforderungen an die kommunale Ebene stetig wachsen, bleibt die Entwicklung der Einnahmen deutlich hinter den steigenden Ausgaben zurück. Insbesondere die Kosten für Personal, soziale Leistungen, Kindertagesbetreuung, Digitalisierung und weitere gesetzlich übertragene Aufgaben haben sich in den vergangenen Jahren erheblich erhöht.
	Gleichzeitig wurden den Kommunen durch Bundes- und Landesgesetzgebung zusätzliche Aufgaben übertragen oder bestehende Standards ausgeweitet, ohne dass eine vollständige und dauerhafte Finanzierung sichergestellt wurde. Die Folgen sind zunehmende Haushaltsdefizite, ein Rückgang kommunaler Investitionen, steigende Verschuldung sowie schwindende finanzielle Gestaltungsspielräume.
	Die Auswirkungen dieser Entwicklung sind bereits heute spürbar: Investitionen werden verschoben, notwendige Instand-haltungen unterbleiben und freiwillige Leistungen geraten zunehmend unter Druck. Damit stehen nicht nur die Leistungsfähig-keit der Kommunen, sondern auch die kommunale Selbstverwaltung als wesentliche Säule der Demokratie vor Ort auf dem Spiel.
	Vor diesem Hintergrund fordert der Städte- und Gemeindebund Brandenburg wirksame Maßnahmen zur finanziellen Stabilisierung der Kommunen. Der Städte- und Gemeindebund Brandenburg unterstützt die Forderung der kommunalen Bundesverbände nach 30 Mrd. Euro jährlicher Entlastung durch den Bund. Zudem ist auch das Land Brandenburg gefordert, seinen Beitrag zur kommunalen Entlastung zu leisten. Die Kommunen sind zur Erfüllung ihrer Aufgaben spürbar stärker an den Einnahmen des Landes über den kommunalen Finanzausgleich zu beteiligen.
	Bund und Land müssen die kommunale Ebene nachhaltig entlasten, das strikte Konnexitätsprinzip konsequent umsetzen – wer Aufgaben überträgt, muss die Finanzierung sichern – und die Handlungsfähigkeit der Städte, Gemeinden und Ämter dauerhaft gewährleisten. Wo Kommunen nicht mehr handlungsfähig sind, leidet die Demokratie vor Ort – die kommunale Selbstverwaltung muss finanziell unterlegt sein, um zu funktionieren. Dieses Positionspapier zeigt die zentralen Herausforderungen auf und benennt konkrete politische Handlungserfordernisse.
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	727 €
	fehlende Investitionsmittel
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	Bund und Land stehen in gemeinsamer Verantwortung, die kommunale Ebene wirksam, dauerhaft und systematisch zu entlasten. Neben einer auskömmlichen Finanzausstattung braucht es zugleich einen konsequenten Abbau bürokratischer Belastungen sowie eine Rückführung überzogener Standards im Bundes- und Landesrecht. Nur so lassen sich kommunale Handlungsfähigkeit, Investitionskraft und bürgerschaftliche Selbstverwaltung in den Städten und Gemeinden dauerhaft sichern.
	BUND
	Die Finanzlage der Kommunen wird wesentlich dadurch verschärft, dass der Bund in den vergangenen Jahren zusätzliche Aufgaben übertragen und Standards ausgeweitet hat, ohne einen entsprechenden dauerhaften Ausgleich sicherzustellen. Erforderlich ist deshalb eine strukturelle finanzielle Entlastung der kommunalen Ebene.

	BSP.: EINGLIEDERUNGSHILFE NACH DEM SGB IX
	BSP.: FINANZEN

	BSP.: SCHULE
	Gute Schulen sind eine zentrale Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit des Landes. Das Land muss sowohl die personellen Voraussetzungen sichern als auch die gemeindlichen Schulträger bei Investitionen und der Digitalisierung stärker unterstützen.

	BSP.: KINDERTAGESBETREUUNG
	Eine leistungsfähige kommunale Ebene braucht klare Zuständigkeiten, starke Hauptverwaltungsbeamte und rechtssichere Organisationsstrukturen. Die Kommunalverfassung sollte deshalb konsequent auf Praxis-tauglichkeit, Entscheidungsfähigkeit und kommunale Selbstverwaltung ausgerichtet werden.
	Digitalisierung ist ein zentraler Hebel für leistungsfähige, bürgernahe und wirtschaftliche Verwaltung. Damit Kommunen diese Potenziale ausschöpfen können, braucht es verlässliche Finanzierung, gemeinsame Standards, mitnutz-bare Landeslösungen und rechtssichere Rah-menbedingungen – auch für den Einsatz von KI.
	Integration findet vor Ort statt. Die Kommunen schaffen die Voraussetzungen für Teilhabe, soziale Stabilität und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es bedarf klarer Zuständigkeiten, verlässlicher Standards und auskömmlicher Finanzierung im Einklang mit dem Konnexitäts-prinzip.
	Der Tourismus ist in vielen Städten, Gemeinden und Regionen Brandenburgs ein bedeutender Wirtschafts- und Standortfaktor. Kommunen benötigen rechtssichere Möglichkeiten zur Finanzierung sowie einen Abbau von Nachweis-und Dokumentationspflichten.
	Steigende Baukosten und rechtliche Vorschriften setzen die Kommunen im Straßenbau unter Druck. In einer Vielzahl von brandenburgischen Städten und Gemeinden existiert erheblicher Wohnbaubedarf. Erforderlich sind sowohl rechtliche Entlastungen als auch gezielte Unterstützung des Landes bei investiven und strukturellen Herausforderungen.



